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Stadt Vetschau/Spreewald  

Beschlussvorlage 
öffentlich 

Vorlage-Nr: 
AZ: 
Datum: 
Amt: 
Verfasser: 

BV-StVV-471-18 
4.1-le 
09.04.2018 
Fachbereich Bau 
Anke Lehmann 

Beratungsfolge 

14.05.2018 Wirtschaftsausschuss 
07.06.2018 Hauptausschuss 
28.06.2018 Stadtverordnetenversammlung 
Vetschau/Spreewald 

Anw. Dafür Dag. Enth. 

Betreff 
Stadtumbaustrategie Vetschau/Spreewald 2030 – Auswertung Bürgerbeteiligung 
Behandlung der eingegangenen Hinweise und Stellungnahmen 
Abwägungsbeschluss 

 
Beschluss: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung stimmt den Abwägungsvorschlägen (siehe Anlage 1) zu den 

im Rahmen der vielfältigen Bürgerbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen und Hinweisen 

zu. 

 

Das Abwägungsergebnis findet in der Stadtumbaustrategie 2030 Berücksichtigung. 

 

 

 
Beschlussbegründung: 
 
Die Stadt überarbeitet derzeit ihre Stadtumbaustrategie. Diese bildet die Grundlage und 

Voraussetzung für die weitere Programmteilnahme und Programmaktivitäten im Bund-Länder-

Programm Stadtumbau (STUB III). Die Strategie betrachtet den Zeithorizont bis 2030. Durch 

intensivierte Beteiligung von Bewohnern und Schlüsselakteuren sollten vorgebrachte Belange in 

die Schärfung zukünftiger Programmaktivitäten einbezogen werden. Dazu fanden teilöffentliche 

Arbeitsgespräche im November 2017, Januar 2018 sowie öffentliche Bürgerversammlungen im 

Februar 2018 (LR vor ORT) und 21.03.2018 im Bürgersaal statt. Über einen Aufruf im Amtsblatt 

und der Homepage der Stadt Vetschau bestand für Jedermann die Möglichkeit, bis Mitte 

April 2018 sich zu beteiligen. 

 

An folgenden Entwicklungszielen von Vetschau/Spreewald wird weiterhin festgehalten: 
 
o Sicherstellung der Grundversorgung und der wirtschaftlichen Entwicklung 
o Fortsetzung des Stadtumbauprozesses 
o Stabilisierung und Ausbau der touristischen Höhepunkte  
o Sicherung mit Aufwertung des Schulstandortes 
 

In angefügter Tabelle werden die vorgebrachten Ideen und Vorschläge der Teilnehmer 

zusammengefasst und zum einen für die weitere Berücksichtigung dem Stadtumbau und zum 

anderen der allgemeinen Stadtentwicklung zugeordnet. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

X NEIN  
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